
Poppe (Bündnis90/Grüne):

Die Fraktion Bündnis 90/Grüne beantragt, den in der Drucksa
che Nr. 211 enthaltenen und inzwischen verteilten Antrag aller 
Fraktionen in der Tagesordnung vorzuziehen.

Die Begründung dafür ist denkbar einfach. Die Verhandlun
gen zum Einigungsvertrag stehen unmittelbar vor ihrem Ab
schluß, und wenn die Volkskammer der Regierung bzw. der Ver
handlungsdelegation noch einen diesbezüglichen Auftrag ertei
len will, so sollte das so schnell wie möglich erfolgen.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner :

Danke schön. Es geht um die Reihenfolge der Verhandlung. Es 
wird beantragt, den zusätzlich auf die Tagesordnung aufgenom
menen und zunächst mit Nr. 18 bezeichneten Tagesordnungs
punkt, Antrag aller Fraktionen der Volkskammer, betreffend Be
schluß der Volkskammer zum Gesetz über die Sicherung und 
Nutzung der personenbezogenen Daten des ehemaligen Mini
steriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit 
vom 24.8. 90, schon jetzt zu behandeln. Wir hatten festgelegt, daß 
wir das im Laufe dieser Tagung noch entscheiden wollen. Jetzt 
ist dieser Geschäftsordnungsantrag gekommen. Wünscht dazu 
jemand das Wort?

(Zuruf: Das liegt nicht vor!)

Der Antrag liegt den Fraktionen vor. Das müssen Sie mitein
ander abstimmen. Der Text ist auch heute vorgetragen worden. - 
Es wünscht keiner dazu das Wort.

Wer ist dafür, daß wir diesen Tagesordnungspunkt jetzt be
handeln, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Wer 
ist dagegen? - Ich sehe wenige Gegenstimmen. Wer enthält sich 
der Stimme? - Einige Enthaltungen. Damit ist das so beschlos
sen.

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 18:

Antrag aller Fraktionen der Volkskammer, betreffend Be
schluß der Volkskammer zum
Gesetz über die Sicherung und Nutzung der personenbezo
genen Daten des ehemaligen Ministeriums für Staatssi
cherheit/Amtes für Nationale Sicherheit 
vom 24. August 1990
(Drucksache Nr. 211)

Zunächst bekommt das Wort die Abgeordnete Birthler.

Frau Birthler für die Fraktion Bündnis 90/Grüne:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! An Argumenten, 
die uns zu diesem Antrag veranlaßt haben, ist heute hier schon 
viel vorgetragen worden. Ich will mich deshalb auf einige zusätz
liche Bemerkungen beschränken.

Im Zusammenhang mit der Frage nach den Stasiakten fiel mir 
etwas ein, was mir vor Jahren ein Mann erzählt hat, der in frühe
ren Zeiten Probst der Evangelischen Kirche in der DDR war.

Er saß in einem Stasi-Verhör und sein Vernehmer blätterte in 
Akten, in sehr alten Akten aus der Zeit vor dem Krieg und sagte 
zu ihm: „So, so, Sie waren also schon immer gegen den Staat.“

Das fiel mir ein, als ich mir vorstellte, daß Oppositionelle der 
DDR, die ja möglicherweise wieder Oppositionelle sein könnten, 
etwas Vergleichbares erleben könnten. Informationen sind 
Macht, und es ist deshalb sehr wichtig, darüber nachzudenken, 
wie man diese Macht kontrollieren kann, wie man sie begrenzen 
kann und wer sie ausüben darf.

Wir wissen alle um die Gefährlichkeit dieser Akten. 6 Millionen 
Bürger der DDR können u. U. mit diesen Akten erpreßbar sein. 
All dies ist natürlich in keinem Fall, bei keiner Regelung hun
dertprozentig auszuschließen. Darüber sind wir uns im klaren,

aber es ist wichtig, daß die Kontrolle von denen ausgeht, die am 
meisten betroffen sind.

Wir in der Fraktion Bündnis 90/Grüne, und ich denke, daß das 
sehr vielen Bürgern in diesem Lande so geht, empfinden die Ver
einbarung im Staatsvertrag, so wie sie uns bis jetzt vorliegt, auch 
als demütigend. Hier auf dem Gebiet der DDR leben die Opfer 
und leben die Täter. Hier liegt die Pflicht zur Aufarbeitung, hier 
liegt die Last der Aufarbeitung, aber auch die Chance der Aufar
beitung.

Fast ist es so, als würde ein Mensch unmittelbar nach seiner 
Eheschließung von seinem Partner aufgefordert werden, sämtli
che persönlichen Tagebücher und Briefe einschließlich der 
Kaderakte bei seinem Partner abzuliefern.

(Prof. Dr. Heuer, PDS: So ist es aber.)

Wir meinen, von besonderer Bedeutung ist, daß alle Dateien 
und Unterlagen auf dem Gebiet der dann ehemaligen DDR ver
bleiben. In dem Gesetz, das wir hier mehrheitlich beschlossen 
haben, ist das im § 3 geregelt. Die Verantwortung und die Rechts
aufsicht hat zu liegen bei den Regierungen von Thüringen, 
Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpom
mern und mit Einschränkung Berlin.

Der Sonderbeauftragte und seine Mitarbeiter müssen Bürger 
der DDR gewesen sein. Vor allem müssen sie das Vertrauen de* 
DDR-Bürger genießen und in einer ganz besonderen Weise da^ 
Vertrauen der Opfer.

Für den Zeitraum bis zur Handlungsfähigkeit der Landesre
gierungen auf unserem Gebiet sollte die Volkskammer eine Ent
scheidung darüber treffen, wer bis zur Handlungsfähigkeit die
ser Regierungen dieses Amt ausübt, und ich könnte mir vorstel
len, daß ein Vorschlag so aussehen könnte, daß Personen aus 
dem Sonderausschuß der Volkskammer dazu berufen werden. 
Ich meine, Jochen Gauck wäre ein guter Vorschlag.

(Vereinzelt Beifall)

Wir wissen alle, daß der Einigungsvertrag in jedem Fall ein 
Kompromiß ist, der einigen mehr weh tut, anderen weniger 
weh tut. Ich meine aber, ein Kompromiß hat auch eine Elasti
zitätsgrenze, und damit, daß dieses Gesetz, über das wir alle 
sehr froh waren, in keiner Weise Berücksichtigung gefunden 
hat, ist diese Grenze, meine ich, für viele in diesem Haus über
schritten.

Ich danke Ihnen.

(Vereinzelt Beifall, vorwiegend bei N
Bündnis 90/Grüne, SPD und CDU/DA)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Mir liegen jetzt also zunächst zwei Wortmeldungen vor, der 
Abgeordnete Thietz von der F.D.P. Wollen Sie dazu sprechen - 
bitte schön.

Vielleicht kann ich den Text noch einmal vorlesen. Es gab eine 
gewisse Unklarheit darüber, ob ihn alle haben oder die richtige 
Version haben.

„Die Regierung der DDR wird beauftragt, in den Verhand
lungen zum Einigungsvertrag zu sichern, daß das von der 
Volkskammer der DDR beschlossene Gesetz über die Siche
rung und Nutzung der personenbezogenen Daten des ehe
maligen Ministeriums für Staatssicherheit/Amt für Natio
nale Sicherheit vom 24. August 1990 als unverzichtbarer Be
standteil der dem Einigungsvertrag beigefügten Liste,Fort
geltungsrecht der DDR‘ wird.“

Es geht also um eine Beauftragung der Regierung. Bitte 
schön.
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